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Ausschuss für Inneres und Sport 

 

 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes für das Land 

Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP - Drs. 8/3061 

 

 

Berichterstattung: Mitglied des Landtages Tobias Krull 

 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt dem Landtag, den genannten Gesetzentwurf 

in anliegender unveränderter Fassung anzunehmen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 : 3 

 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt eine Beratung ohne Debatte. 

 

 

 

Tobias Krull 

stellv. Ausschussvorsitz 
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Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und FDP      Drs. 8/3061 Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport 

  

Zweites Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes  

für das Land Sachsen-Anhalt. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes  

für das Land Sachsen-Anhalt. 

  

§ 1 § 1 

  

Das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 27. Februar 2004 (GVBl. LSA S. 92), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA 

S. 209), wird wie folgt geändert: 

unverändert 

  

1. In § 21 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „69. Tag“ durch die Angabe 

„68. Tag“ ersetzt. 

 

  

2. In § 30 Abs. 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „69. Tag“ durch die An-

gabe „68. Tag“ ersetzt. 

 

  

3. Dem § 69a wird folgender Absatz 4 angefügt:  

  

„(4) Für Wahlen, die vor dem 9. Juni 2024 stattfinden, bleiben die 

am Tag vor dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt gelten-

den Vorschriften maßgeblich.“ 
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§ 2 § 2 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. unverändert 

 


